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L00209 Auskunftspflicht Informationsweiterverwendung Wien

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/10 Auskunftspflicht

Norm

AuskunftspflichtG Wr 1988 §1 Abs5;

AuskunftspflichtG Wr 1988 §3 Abs3;

AuskunftspflichtGG 1987 §6;

B-VG Art20 Abs4;

Rechtssatz

Zum Auskunftsverweigerungsgrund der wesentlichen Beeinträchtigung der übrigen Aufgaben ist darauf hinzuweisen,

dass die Berufung auf diesen Grund im Regelfall eine pauschale Auskunftsverweigerung - im Hinblick auf alle mit

einem Auskunftsantrag begehrten Auskünfte - nicht zu rechtfertigen vermag. Auch in diesem Fall ist nämlich die

begehrte Auskunft "insoweit" zu erteilen, als dadurch die Besorgung der übrigen Aufgaben nicht wesentlich

beeinträchtigt wird, was etwa zur Folge haben kann, dass Übersichtsauskünfte zu geben sind, wenn erst die Erteilung

von darüber hinaus begehrten detaillierten Auskünften zur wesentlichen Beeinträchtigung der Besorgung der übrigen

Aufgaben führen würde. Wie bei der Verweigerung der Auskunft aufgrund von VerschwiegenheitspBichten erfordert

auch eine Verweigerung der Auskunftserteilung im Hinblick auf die wesentliche Beeinträchtigung der Besorgung der

übrigen Aufgaben nachvollziehbare Tatsachenfeststellungen, insbesondere betreDend die konkreten Gegebenheiten

der Verwaltungsorganisation, von denen es abhängt, welcher Aufwand mit dem AuEnden der Daten, die zur richtigen

und vollständigen Erteilung der begehrten Auskünfte erforderlich sind, verbunden ist (vgl. VwGH 23.10.1995,

93/10/0009).
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